
 

 
 

  Entscheid vom 13. Mai 2011 
I. Beschwerdekammer 

Besetzung  Bundesstrafrichter Tito Ponti, Vorsitz, 
Emanuel Hochstrasser und Joséphine Contu, 
Gerichtsschreiberin Sarah Wirz 

   
 
Parteien 

  
A. GmbH, vertreten durch 
B., und 
C., 

Beschwerdeführer 
 gegen 
   

1. KANTON SCHWYZ, OBERSTAATSANWALT-
SCHAFT, 

 
2. KANTON ZUG, STAATSANWALTSCHAFT 

DES KANTONS ZUG, 
Beschwerdegegner 

 
Gegenstand  Anfechtung des Gerichtsstands (Art. 279 Abs. 2 

BStP) 
 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t   

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l  

Geschäftsnummer:  BG.2011.9 
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Die I. Beschwerdekammer hält fest, dass: 
 

- beim Bezirksamt Schwyz am 5. August 2010 eine Strafanzeige des Kan-
tonstierarztes der Urkantone gegen die A. GmbH mit den Gesellschaftern 
B. und C. wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz (Tierquälerei) 
einging (act. 2.2); 

 
- der Kanton Zug gegen B. bereits ein Strafverfahren wegen Freiheitsberau-

bung und Nötigung führt (act. 2.1 und act. 2.4); 
 
- der Kanton Zug das Strafverfahren gegen die beiden Beschwerdeführer 

wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz am 28. Dezember 2010 
vom Bezirksamt Küssnacht übernommen und dieses mit gleichem Datum 
die Abtretungsverfügung erlassen hat (act. 2.5 und act. 2.3); 

 
- B. und C. im Namen der A. GmbH mit Eingabe vom 5. Januar 2011 bei der 

Staatsanwaltschaft Schwyz sinngemäss Beschwerde gegen diese Abtre-
tung eingereicht haben (act. 1); 

 
- die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Beschwerde mit 

Schreiben vom 4. Mai 2011 an die I. Beschwerdekammer des Bundesstraf-
gerichts als zuständige Behörde überwiesen hat und gleichzeitig deren 
Abweisung beantragt (act. 2). 

 
 
 

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass: 
 

- am 1. Januar 2011 die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; 
SR 312.0) in Kraft getreten ist und gemäss Art. 453 Abs. 1 StPO Rechts-
mittel gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten der StPO gefällt wurden, 
nach bisherigem Recht beurteilt werden; 

 
- die angefochtene Verfügung am 28. Dezember 2010 erging und demnach 

zu deren Beurteilung das alte Recht anwendbar ist; 
 
- gemäss Art. 279 Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. g SGG und Art. 9 

Abs. 2 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht 
(AS 2006 4459, 2008 2115) gegen den Entscheid der kantonalen Strafver-
folgungsbehörde über die Gerichtsbarkeit des betreffenden Kantons bei der 
I. Beschwerdekammer Beschwerde geführt werden kann, wobei die 
Art. 214 bis 219 BStP hierbei sinngemäss anwendbar sind; 
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- eine Partei, welche die mit der Strafsache befasste Behörde für unzustän-
dig hält, diese unverzüglich auffordern muss, die Sache der zuständigen 
Behörde zu übermitteln; 

 
- der in Art. 279 Abs. 2 BStP angesprochene Entscheid damit erst als Reak-

tion der mit der Sache befassten Behörde auf die erwähnte Parteiaufforde-
rung hin ergeht und nur ein solcher, von der mit der Sache befassten Be-
hörde ergangener Entscheid ein taugliches Beschwerdeobjekt bildet (vgl. 
hierzu GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge-
richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter 21. Mai 
2007, [Rz 7] m.w.H.); 

 
- die Beschwerde innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer vom 

Entscheid Kenntnis erhalten hat, einzureichen ist (Art. 217 BStP); 
 

- aus der Beschwerde hervorgeht, dass die Beschwerdeführer bereits am 
8. Januar 2010 und am 25. August 2010 Einsprache erhoben haben, wobei 
unklar bleibt, was darin gerügt wurde; 

 
- sich die vorliegende Beschwerde gegen die Abtretungsverfügung des Be-

zirksamtes Küssnacht vom 28. Dezember 2010 richtet, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass sich diese auf die Übernahme des Strafverfahrens durch 
den Kanton Zug stützt, welche ebenfalls am 28. Dezember 2010 erfolgte, 
den Beschwerdeführern jedoch nicht mitgeteilt wurde, weswegen kein taug-
liches Anfechtungsobjekt vorliegt; 

 
- die Abtretungsverfügung, mit Hinweis auf das Rechtsmittel der Beschwerde 

an die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, eine falsche Rechtsmittel-
belehrung enthält, woraus den Beschwerdeführern grundsätzlich kein 
Nachteil erwachsen darf (BGE 134 I 199 E. 1.3.1 S. 202 m.w.H.); 

 
- die Beschwerde fristgerecht eingereicht wurde; 

 
- sich aufgrund des Gesagten die Frage stellt, ob die Beschwerde überhaupt 

zulässig ist; diese Frage jedoch offen bleiben kann, da sich die Beschwer-
de, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen, als sofort unbegründet er-
weist; 

 
- beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen, welche an ver-

schiedenen Orten begangen wurden, die Behörden des Ortes zuständig 
sind, wo die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist 
(Art. 344 Abs. 1 aStGB), bzw. bei Mittäterschaft die Behörden des Ortes, 
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wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde (Art. 343 Abs. 2 aStGB); der 
Grundgedanke von Art. 343 Abs. 2 StGB, wonach Mittäter nicht an ver-
schiedenen Orten verfolgt und beurteilt werden sollen, auch dort gilt, wo ein 
Mittäter ausser der in Mittäterschaft begangenen strafbaren Handlungen an 
anderen Orten weitere Delikte verübt hat (BGE 109 IV 56 E. 1; 95 IV 37 
E. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in 
Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 246); 

 
- der Kanton Zug gegen B. bereits seit April 2010 ein Strafverfahren wegen 

Nötigung und Freiheitsberaubung führt und damit seine Untersuchung zeit-
lich vor derjenigen des Kantons Schwyz gegen B. und C. wegen Tierquäle-
rei (August 2010) angehoben hat; 

 
- zudem die Freiheitsberaubung (Art. 183 Abs. 1 StGB) mit einer Strafdro-

hung von 5 Jahren Freiheitsstrafe das schwerste Delikt darstellt; 
 
- vorliegend für das nur ausnahmsweise zulässige Abweichen vom gesetzli-

chen Gerichtsstand keine triftigen Gründe ersichtlich sind und auch nicht 
geltend gemacht werden; 

 
- zudem der Kanton Zug mit Einverständnis vom 28. Dezember 2010 das 

Verfahren wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz gegen B. und C. 
übernommen hat und die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in 
die einvernehmliche Festlegung des Gerichtsstandes durch die Kantone 
nicht ohne Not eingreift (SCHWERI/BÄNZIGER, N. 438; BGE 121 IV 224 
E. 3a; Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2008.14 vom 3. Oktober 
2008, E. 2.3 m.w.H.); 

 
- sich damit die Beschwerde als sofort unbegründet erweist und sie ohne 

weiteren Schriftenwechsel abzuweisen ist (Art. 219 Abs. 1 BStP e contra-
rio); 

 
- bei diesem Ausgang des Verfahrens die beiden Beschwerdeführer die Ge-

richtskosten zu tragen haben (Art. 245 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 66 Abs. 1 
BGG), wobei die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 300.-- festgesetzt wird 
(Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 des Reglements des Bundesstrafge-
richts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafver-
fahren [BStKR; SR 173.713.162]); 
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und erkennt: 
 
1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 
 
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 300.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt. 

 
 

Bellinzona, 13. Mai 2011 
 
Im Namen der I. Beschwerdekammer 
des Bundesstrafgerichts 
 
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustellung an 
 
- B. 
- C. 
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz 
- Staatsanwaltschaft des Kantons Zug 
 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.  

 


